
 

 

Jurius

Wettbewerb bei Online-Plattformen

The existing instruments of the competition and antitrust law are basically suf-
ficient for ensuring a functioning competition in the field of online platforms.
The experts invited to an open consultation of the Committee Digital Agenda
on 13 April 2016 have agreed on this estimate. Need of improvement has been
discovered in the range of market delineation, amongst others. (ah)
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[Rz 1] Mit Blick auf das von seiner Behörde angestrengte Kartellverfahren gegen Facebook hin-
sichtlich eines eventuellenMissbrauchs seinerMarktmacht sagteMundt, wenn sich einemarktbe-
herrschende Stellung von Facebook nachweisen lasse, müsse darauf gedrungen werden, dass das
Unternehmen aus kartellrechtlichen Gründen die nationalen und europäischen Datenschutzge-
setze einhält.

[Rz 2] Online-Plattformen hätten eine intensivierende Wirkung auf den Wettbewerb, sagte Pro-
fessor Justus Haucap, Direktor des Düsseldorfer Instituts für Wettbewerbsökonomie. Für Kun-
den ergäben sich so bessere Vergleichsmöglichkeiten während sich die Absatzmöglichkeiten der
Händler erhöhten. Problematisch sei aber die Gefahr der Beschränkung auf nur noch eine Platt-
form in einzelnen Märkten. Dem vorbeugend müsse mit Exklusivitätsklauseln «sehr kritisch»
umgegangen werden. Dazu müsse jedoch das Kartellrecht nicht neu erfunden werden, befand
Haucap.

[Rz 3] «Wettbewerb ist der erste Schritt zu solidem Verbraucherschutz», sagte Miika Blinn, Refe-
rent beim TeamDigitales undMedien in der Verbraucherzentrale Bundesverband. Blinn plädierte
für eine Einzelfallbetrachtung der verschiedenen Plattformen. Was den Missbrauch von Markt-
macht angeht, so ist der aus Sicht des Verbraucherschützers bei Online-Märkten dann gegeben,
wenn Nutzer keine wirkliche Alternative hätten und die Betreiber der Plattform vor diesem Hin-
tergrund die Kosten, «also die Menge an Daten, die erhoben wird», erhöhen. Laut Blinn spräche
vieles dafür, diese Situation so zu behandeln, «als gebe es in der analogen Welt nur noch einen
Cola-Produzenten, der plötzlich für die Flasche 50 Euro haben will».

[Rz 4] Er wünsche sich in Deutschland mehr Plattformjazz als nur Plattformblues, sagte Ansgar
Baums, Leiter der Berliner Geschäftsstelle des Unternehmens Hewlett Packard (HP). Derzeit gebe
es im politischen Raum eine problematische Zuspitzung des Begriffs der Digitalen Plattform.
Gemeint sei dann das Geschäftsmodell des Vertriebs personalisierter Werbung. «Wir können es
uns nicht leisten, Plattformen so einseitig zu bewerten und daraus regulatorische Maßnahmen
treffen, die eine Kollateralschaden im Bereich Industrie 4.0 mit sich bringen könnten», warnte
Baums. Statt einer Revolution werden seiner Ansicht nach lediglich ein paar Anpassungen im
Detail benötigt.

[Rz 5] Auch Michael Menz vom Online-Mode-Händler Zalando sprach sich dafür aus, mit den
vorhandenen Regulierungen zu arbeiten. «Wir agieren nicht im rechtsfreien Raum», machte er
deutlich. Menz appellierte an die Abgeordneten «die Entstehung und das Wachstum von deut-
schen Digitalunternehmen nicht durch neue staatliche Regulierung zu hemmen».
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